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Beilage 2813 

Interpellation 

·Betreff: 
Ge1S1e•tzm1äß.i1g•lrnit des Be.<1c1lüusses d.es 
Stm1dtmts Miinchen vom 27. Maii 1952 
lün\S<iehtl.ieih der Ausg.1e;ic.h1szuJ1a.g•e< 

Nach ArL 109 der Gemeindeordnung gehört zm· 
Rechtsaufsicht die Überwachung der Gesetzmäßig
keit der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit. Steht 
die Staatsregiemng auf dem Standpunkt, dafl in 
Anwendung dieser Vorschrift. der Beschluß des 
Stadtrats München vom 27. Mai 1952, mit welchem 
die Ausgleichszulage nur Gewerkschaftsmitg;liedern 
gewährt wird, einen Tatbestand schafft, der das Ein
schreiten der Rechtsaufsichtsbehörde erfordert? 

München, den 4. Juni 1952 

Bezold 
u n cl Fraktion (FDP), 

Saukel, Dr. Schönecker, Dr. Sturm (sämtl. BP) 

Beilage 2814 

Interpellation 

Betreff: 
~erfä,s1swng1siw:id11ige, Kampfmaß Il!ah men 
1de~· Geiwe,rkis·clia.ften 

lst die Staatsregierung bereit, gegen die von 
den Gewerkschaften eingeleiteten verfassungs
widrigen Kampfmaßnahmen mit den ihr zur Ver
füg·ung stehenden Mitteln einzuschreiten? Ist sie vor 
allem bereit, bei der Bundesregierung die nötigen 
gesetzlichen Sicherungsmaflnahmen gegen solches 
V er halten zu fordern? · 

M ü n c h e n , den 4. Juni 1952 

Bezold 
und Fraktion (FDP), 

Saukel, Dr. Schöneck.er, Dr. Stlll'm (sämtl. BP) 


